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	Mitteilungsblatt




Richtlinien des Rektorates für den Aufgriff und die Verwertung von 
Diensterfindungen an der Montanuniversität Leoben 


 
 


Gemäß Universitätsgesetz 2002 § 1061 Abs. 2 und 3 stehen Diensterfindungen, die 
an einer Universität im Rahmen eines öffentlich-rechtlichen oder privatrechtlichen 
Dienst- oder Ausbildungsverhältnisses zum Bund oder zur Universität gemacht 
werden, der Universität zu. Die Universität kann Diensterfindungen für sich in 
Anspruch nehmen und die Rechte daran auch an Dritte weitergeben. Die Universität 
ist verpflichtet, den ErfinderInnen binnen drei Monaten nach Meldung der Erfindung 
eine positive oder negative Aufgriffsentscheidung mitzuteilen.  
 
An der Montanuniversität Leoben gilt mit Inkrafttreten des UG 2002 per 1. Jänner 
2004 folgende Vorgehensweise2 betreffend Diensterfindungen: 
 
1. Alle Erfindungen, die zum Teil oder zur Gänze von MitarbeiterInnen der 


Montanuniversität Leoben gemacht werden, sind an das Rektorat zu melden. 
 
2. Meldepflichtig sind alle in einem Anstellungsverhältnis zur Montanuniversität 


stehenden Personen.  
 
3. Die Meldung der Erfindung erfolgt mit dem Formular „Erfindungsmeldung“ 


nachweislich an die Vizerektorin für Verwaltungsmanagement. Das vollständig 
ausgefüllte Erfindungs-meldungsformular kann postalisch (Peter Tunner-Strasse 
27, 8700 Leoben), in datenlesbarer Form, oder persönlich, gegebenenfalls mit 
Kopien von Drittmittelverträgen und sonstigen Anlagen, eingereicht werden. Die 
ErfinderInnen erhalten nach Eingang der Meldung eine schriftliche Bestätigung. 


 
4. Das Eingangsdatum der vollständigen Erfindungsmeldung wird im Formular 


eingetragen und das Rektorat wird binnen einer Frist von drei Monaten den 
ErfinderInnen eine positive oder negative Entscheidung über den Aufgriff der 
Diensterfindung mitteilen. 


 
5. Die am Ausseninstitut angesiedelte Patent-Servicestelle berät ForscherInnen in 


Patentfragen, prüft gemeinsam mit den ErfinderInnen die Patent- und 
Marktfähigkeit der Erfindungen und begleitet die Patentierungs- und 
Verwertungsprozesse. Für die Beurteilung können weitere Experten bzw. 
Patentverwertungsagenturen beigezogen werden. Musterverträge, 
Geheimhaltungsabkommen und Material Transfer Agreements sind ebenfalls bei 
der Patent-Servicestelle beziehbar. 


 


                                                 
1  Auszug aus dem Gesetzestext: „§ 106 Verwertung von geistigem Eigentum: (2) Auf Diensterfindungen gemäß 


§ 7 Abs. 3 Patentgesetz, BGBl. Nr. 259/1970, die an einer Universität im Rahmen eines öffentlich-rechtlich 
oder privatrechtlichen Dienst- oder Ausbildungsverhältnisses zum Bund oder im Rahmen eines Arbeits- oder 
Ausbildungsverhältnisses zur Universität gemacht werden, ist das Patentgesetz mit der Maßgabe anzuwenden, 
dass die Universität als Dienstgeber gemäß § 7 Abs. 2 Patentgesetz gilt. (3) Jede Diensterfindung ist dem 
Rektorat unverzüglich zur Kenntnis zu bringen. Will die Universität die Diensterfindung zur Gänze oder ein 
Benützungsrecht daran für sich in Anspruch nehmen, hat das Rektorat dies der Erfinderin oder dem Erfinder 
innerhalb von drei Monaten mitzuteilen. Andernfalls steht dieses Recht der Erfinderin oder dem Erfinder zu.“ 


2 Vgl. dazu auch Abb. 1 ‚Ablaufschema Erfindungsmeldung’. 
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6. Bis zur Entscheidung der Montanuniversität und bei Aufgriff haben die 
ErfinderInnen in diesem Zusammenhang alles zu unterlassen, was für die 
Erzielung von Schutzrechten jeglicher Art sowie eine allfällige Verwertung 
schädlich sein könnte. Die ErfinderInnen unterliegen damit der strikten 
Geheimhaltung und können eine Weitergabe von jedweder Information nur in 
ausdrücklichem Einverständnis mit dem Dienstgeber durchführen. Auch alle in die 
Bearbeitung der Erfindungsmeldung involvierten Mitarbeiter sind zur 
Geheimhaltung verpflichtet. 


 
7. Für den Fall, dass aufgrund von vertraglichen Vereinbarungen Dritte Rechte an 


der Erfindung haben, muss die Montanuniversität Leoben die Verwertungsrechte 
im vereinbarten Umfang an den Vertragspartner übertragen. Bei Verträgen, die 
von Instituten der MUL unter UOG 1993 abgeschlossen wurden, übernimmt die 
Montanuniversität als Rechtsnachfolger der Institute alle Rechte und Pflichten. 
Für die Vorbereitung (= Verhandlungen) neuer Verträge gilt, dass darauf geachtet 
werden muss, dass die Verwertungsrechte genau definiert sind, vertragliche 
Fristen für Mitteilungen über Inanspruchnahme von Erfindungen der 
Vertragspartner eingehalten und dass Regelungen über Vergütungen (inkl. 
Erfindervergütungen) festgelegt werden. Da sämtliche Verträge die Interessen der 
Montanuniversität Leoben bestmöglich unterstützen müssen, ist bei Bedarf die 
Unterstützung des Rektorats in Anspruch zu nehmen. 


 
8. Werkverträge, freie Dienstverträge sowie Verträge mit Subauftragnehmern 


müssen Bestimmungen zum Schutz des geistigen Eigentums enthalten. Es ist zu 
beachten, dass Regelungen über Nutzungsrechte an Forschungsergebnissen, 
Erfindungen, eventuelle Abgeltung von Erfindungen, Publikationsrechte und 
Nutzungsrechte über die Verwendung der Ergebnisse für eigene 
wissenschaftliche Zwecke enthalten sind. Auskünfte dazu erteilt das Rektorat der 
Montanuniversität Leoben. 


 
9. Entscheidet sich die Montanuniversität Leoben für den Aufgriff einer 


Diensterfindung, wird gemeinsam mit den ErfinderInnen und unter eventueller 
Zuziehung einer Patentverwertungsagentur eine Verwertungsstrategie festgelegt. 
Die Patentierungskosten werden von der Montanuniversität Leoben als 
Dienstgeber getragen. Pro Erfindung wird seitens der Montanuniversität mit 
erfolgreicher Patentanmeldung ein einmaliger Pauschalbetrag von Euro 1.000,00 
als Vorab-Erfinderprämie ausgeschüttet.  Diese in Österreich einzigartige 
Regelung der MUL dient als Anreiz für den Erfindergeist der ForscherInnen. 
Diese Pauschale wird bei einer etwaigen Verwertung der Erfindung mit den 
Reinerlösen gegengerechnet.  


 
10. Wenn es sich bei der Erfindung um keine Diensterfindung handelt bzw. sich die 


Montanuniversität Leoben gegen einen Aufgriff der Diensterfindung entscheidet, 
liegt das Recht auf die Erfindung bei den ErfinderInnen. 


 
11. Verwertet die Montanuniversität Leoben die Erfindung, so steht den ErfinderInnen 


der Montanuniversität Leoben eine Erfindervergütung zu (Patentgesetz § 8). 
Diese wird fällig, sobald es zu Einkünften (z.B. aus Lizenzeinnahmen, 
Optionsgebühren, etc.) aus der Verwertung der Erfindung kommt. Zuerst werden 
daraus die mit der Verwertung anfallenden Kosten (Patentierungskosten, Kosten 
des Patentanwaltes, oben angeführte Erfinderprämie, Übersetzungskosten etc.) 
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bedeckt; unter Vorbehalt allfälliger Rückerstattungen an Dritte (vornehmlich 
Verwertungspartner) werden die restlichen Einnahmen (= Nettoeinnahmen) 
zwischen den ErfinderInnen, dem Institut/Department und der Montanuniversität 
Leoben im Verhältnis 30:30:40 aufgeteilt. Sollten mehrere ErfinderInnen an einer 
Diensterfindung beteiligt sein, so wird die 30%ige Erfindervergütung durch den 
Dienstgeber aliquot auf die einzelnen ErfinderInnen aufgeteilt. Die Anteile des 
Instituts/Departments (30%) bzw. der Montanuniversität (40%) bleiben unberührt. 


 
12. Erfindungen bzw. Patentanmeldungen, die in der Zeit zwischen 1. Jänner 2004 


und dem Entstehen dieses offiziellen Meldeprozesses im September 2004  
gemacht wurden, sind ebenfalls meldepflichtig! Über die weitere Vorgangsweise 
hinsichtlich Verwertungsstrategie etc. werden seitens der Montanuniversität je 
nach Sachlage individuelle Entscheidungen getroffen. 


 
13. Das Rektorat prüft die Einhaltung dieser Richtlinien. Sollte es zur Missachtung 


kommen, wird die Montanuniversität Leoben ihre Rechte einfordern und 
gegebenenfalls auf Schadenersatz klagen. Zusätzlich kann eine Missachtung 
dieser Richtlinien zu dienstrechtlichen Konsequenzen führen. 


 
14. Diese Richtlinien haben – bis auf Widerruf - für alle Erfindungen ab dem 1. Jänner 


2004 Gültigkeit. Für Erfindungen, die zwischen dem 1. Jänner 2004 und dem 30. 
September 2004 (Übergangsfrist) gemacht bzw. zum Patent angemeldet wurden, 
gilt Punkt 12 dieser Richtlinien. 


 
 
Kontakt 
 
Vizerektorin für Verwaltungsmanagement 
Dr. Martha Mühlburger, martha.mühlburger@notes.unileoben.ac.at
 
Ausseninstitut der Montanuniversität 
Mag. Petra Staberhofer, petra.staberhofer@notes.unileoben.ac.at
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Abb.1: Ablaufschema Erfindungsmeldung an der Montanuniversität Leoben
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FINDUNGSMELDUNG 
 


R VERSCHLOSSEN VERSENDEN ! 


erInnen auszufüllen!     Erfindungsnr.: ___________________ 


ErfinderInnen: 


 


 Frist Empfehlung endet am:  


 Patentfrist:  


 Empfehlung am:  


ten melden hiermit der Montanuniversität Leoben 
m Folgenden beschriebene Erfindung. 


 
sende Darstellung ermöglicht die Prüfung durch die Universität und 
anmeldung. Erweiterungen sind innerhalb eines laufenden 
öglich. Ebenso erstreckt sich die allfällige Freigabe einer Erfindung 


uf den von Ihnen im Rahmen dieses Meldeformulars spezifizierten 


ällige Kooperationspartner werden die offengelegten Unterlagen 


h damit einverstanden, dass die zur Verfügung gestellten Daten in 
speichert werden. 


ungsmeldung wird postalisch, in datenlesbarer Form, oder persönlich 
gsmanagement, Dr. Martha Mühlburger, Franz Josef Straße 18, 


) kann zur Verkürzung des Verfahrens auch eine vollständige 
erden; diese muss inhaltlich die gemäss Punkt 1. a) – e) 


alten. 
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ERFINDUNGSMELDUNG 


 
1. Erfindung 


a) Beschreibender Kurz-Titel        


 


b) Beschreibung der Erfindung – bitte kurz und prägnant den erfinderischen Kern beschreiben 


(Umfangreichere Beschreibung bitte im Anhang, evtl. in Form von Publikationsmanuskripten oder dergl.) 


      


 


 


 


 


c) Neuheit - Unterschiede gegenüber dem Stand der Technik  


      


 


 


 


d) Wesentliche Vorteile - verglichen mit herkömmlichen Technologien und dem Stand der Technik 


      


 


 


 


 


e) Nachteile 


      


  


f) Reifegrad / vorhandene Daten:   Planungsstadium   Proof of principle   Prototyp 
         (Laborversuch) 


    Tiermodell   Klinische Daten 
Details, evtl. Zeitplan        


 


g) Wurden bereits Schutzrechte angemeldet (Patente, Gebrauchsmuster etc.)?   ja........   nein 


Wenn ja, welche und wann?        


 


h) Gibt es einen Recherche- oder Prüfbericht des Patentamts?    ja........   nein 


     Wurde selbst recherchiert?                                                                                                        ja........   nein 


 (wenn vorhanden bitte beilegen!) 
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ERFINDUNGSMELDUNG 


2. Entstehung der Erfindung 


Steht die Erfindung im Zusammenhang mit Ihrer fachlichen Tätigkeit an der Universität? 


   ja   nein 


Im Rahmen welchen Projektes ist die Erfindung entstanden? 


  Diplomarbeit   Forschungsauftrag 


  Dissertation   Gefördertes Forschungsprojekt Projektleiter:       


  Eigenforschung   Sonstiges, und zwar:       


 


Die Forschung wurde finanziert von: (Mehrfachnennungen möglich) 


  Universität, Institut   Firma, und zwar:        


  Ministerium   FFF 


  EU   Sonstiges, und zwar:       


 


Wurden die Arbeiten mit Universitätsmitteln durchgeführt?   ja   nein 


 


3. Veröffentlichungen 


Gab es Präsentationen in breiterer Öffentlichkeit?   ja   nein 


(z.B.: Vorträge, Poster, Messen, Internet, Publikationen, Dissertationen, etc.)  


Wenn ja, wo und wann?               


Ist eine Veröffentlichung geplant? Termin der Veröffentlichung / Einreichung       


Art (Paper, Dissertation, Abstract, elektronische Datenbank, etc.)        


 


4. Bezug oder Weitergabe von Material/Daten 


Wurden im Zuge der Erfindung Materialien oder Daten von Dritten bezogen? 


   ja   nein 


Wenn ja, wurden MTAs (Material Transfer Agreements) oder 
CDAs (Geheimhaltungsabkommen) abgeschlossen?   ja   nein 


Wurden im Zuge der Erfindung Materialien oder Daten an Dritte vergeben? 


   ja   nein 


Wenn ja, wurden MTAs (Material Transfer Agreements) oder 
CDAs (Geheimhaltungsabkommen) abgeschlossen?   ja   nein 
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ERFINDUNGSMELDUNG 


5. Verwertung 


Gab es bereits Verwertungsversuche?   ja   nein 


Wenn ja, welche?       


Gibt es bereits (potenzielle) Interessenten?          


Anwendungsmöglichkeiten  


Produkte/ Indikationen        


Branchen, Firmen        


 


Grobeinschätzung des Marktpotenzials 
(Angaben zu bspw. Patientenzahlen, Stückzahlen, Umsatzvolumen für Österreich, Europa, weltweit, etc.) 


      


 
5. Erfinderdaten 


 ErfinderIn 1 ErfinderIn 2 
Titel, Vor- und 
Zuname 


  


Universität/ Firma   


Institut   


Adresse   


Telefon und eMail   


Wohnadresse   


Nationalität   


Stellung zur 
Universität *) 


  


Anteil an der 
Erfindung in %**) 


  


Anzahl der Erfinder  
*)  Universitätsbedienstete(r), Bundesbedienstete(r), Gemeindebedienstete(r), StudentIn, DiplomandIn, DissertantIn, Fellow, 


GastprofessorIn, etc. 
**) Ausschlaggebend ist der eigenständige konzeptionelle Beitrag zur Erfindung 


Weitere ErfinderInnen sind in der Anlage „Weitere ErfinderInnen“ anzuführen! 


 
Ich/wir bestätige/n die Erfindung vollständig und umfassend beschrieben und alle beteiligten Erfinder genannt zu haben. 


Mir/uns ist bekannt, dass die Erfindung entsprechend Patentgesetz §13 bis zur Entscheidung über einen allfälligen Aufgriff 


der Geheimhaltung unterliegt und an Außenstehende nur unter der Verpflichtung zur Geheimhaltung weitergegeben werden 


darf. 


 
  


 


 


  Datum, Unterschrift Datum, Unterschrift 


 


Seite 4 von 6 







ANLAGEN 
 


Folgende Unterlagen sind bitte – so vorhanden – der Erfindungsmeldung beizulegen. 


Bitte kreuzen Sie die entsprechenden Boxen bezüglich beigelegter Dokumente an. 
 
 
Anlagen zur Erfindung: 
 
Bitte legen Sie der Erfindungsmeldung folgende Anlagen bei. 


� Eine möglichst umfassende Beschreibung der Erfindung: 
¾ Welche Aufgabe war zu lösen? 
¾ Welche bisherigen Lösungsversuche gab es? 
¾ Beschreibung der Lösung / Erfindung (wie wird das Problem/die Aufgabe gelöst?) 
¾ Ausführungsbeispiele 
¾ Zeichnungen 


� Allfällige Manuskripte respektive Entwürfe 


� Manuskript geplanter Veröffentlichungen 


� Schlüsselpublikationen 


� Recherchebericht zum Stand der Technik (inkl. Suchbegriffe) 
 
 
Anlagen zur Rechtslage: 
Bitte um Beilage sämtlicher Verträge resp. Vertragsentwürfe, die im Zusammenhang mit dem 
gegenständlichen Projekt abgeschlossen wurden bzw. sind in Verhandlung sind 


� Drittmittelverträge 


� Forschungsaufträge (z.B. FWF, Bundesministerium, etc.) 


� MTAs (Material Transfer Agreements) 


� CDAs (Geheimhaltungsverträge) 
 
 
Anlagen zu weiteren Erfindern: 
Sind an der Erfindung mehr als die 2 im Erfindungsmeldebogen genannten Personen beteiligt, so 
sind diese im Blatt „Weitere Erfinder“ anzuführen: 


� Anlage WEITERE ERFINDER 
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WEITERE ERFINDERINNEN 
 
Erfinderdaten 


 Erfinderin 3 Erfinderin 4 
Titel, Vor- und 
Zuname 


  


Universität/ Firma   


Institut   


Adresse   


Telefon und eMail   


Wohnadresse   


Nationalität   


Stellung zur 
Universität *) 


  


Anteil an der 
Erfindung in %**) 


  


Anzahl der Erfinder  
*)  Universitätsbedienstete(r), Bundesbedienstete(r), Gemeindebedienstete(r), StudentIn, DiplomandIn, DissertantIn, Fellow, 


GastprofessorIn, etc. 
**) Ausschlaggebend ist der eigenständige konzeptionelle Beitrag zur Erfindung 
 
 


 Erfinderin 5 Erfinderin 6 
Titel, Vor- und 
Zuname 


  


Universität/ Firma   


Institut   


Adresse   


Telefon und eMail   


Wohnadresse   


Nationalität   


Stellung zur 
Universität *) 


  


Anteil an der 
Erfindung in %**) 


  


Anzahl der Erfinder  
*)  Universitätsbedienstete(r), Bundesbedienstete(r), Gemeindebedienstete(r), StudentIn, DiplomandIn, DissertantIn, Fellow, 


GastprofessorIn, etc. 
*) Ausschlaggebend ist der eigenständige konzeptionelle Beitrag zur Erfindung 
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		c\) Neuheit - Unterschiede gegenüber de

		Produkte/ Indikationen       





